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(4) 1Akten, die im Rahmen der Ausbildung nach der 
Priesterweihe bis zum Pfarrexamen oder dem Ab-
schluss der Ausbildung (II. Dienstprüfung) geführt 
werden, sind ebenfalls Teilakten der Personalakte gem. 
§ 7 Abs. 5 PAO. 2Sie sind von diesen Ausführungsbe-
stimmungen nicht erfasst, für sie gelten die Bestim-
mungen der PAO.

§ 3 Aufnahme als Alumnus

(1) Jeder Bewerber als Alumnus hat einen schriftli-
chen Antrag auf Aufnahme ins Priesterseminar an den 
jeweiligen Diözesanbischof zu stellen.

(2) 1Wenn es Anhaltspunkte gibt, dass der Bewerber 
seinen Verpflichtungen zur Angabe von bereits er-
folgten Bewerbungen oder der Entlassung aus bzw. 
dem Abbruch der Ausbildung in einem anderen Se-
minar nicht nachgekommen ist, darf der Diözesan-
bischof oder sein Bevollmächtigter bei den anderen 
Priesterseminaren, Ordensinstituten, Gesellschaften 
des apostolischen Lebens, einem Säkularinstitut oder 
einer sonstigen geistlichen Gemeinschaft im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz Nachforschungen 
anstellen und hat ein Zeugnis anzufordern1. 2Der Be-
werber ist in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Antragstellung auf Aufnahme in das Priesterseminar 
schriftlich darüber zu informieren, dass sowohl alle 
Bewerber, die nach ausführlicher Prüfung abgelehnt 
werden, als auch Seminaristen, die ihre Ausbildung 
abbrechen, gem. can. 241 § 3 CIC mit Namen und Ge-
burtsdatum sowie Ablehnungs- bzw. Abbruchsgrund 
gespeichert werden. 3Alle weiteren vom abgelehnten 
Bewerber eingesandten Unterlagen sind zu vernichten 
oder dem Bewerber zurückzusenden.

(3) Die Aufnahme in das Priesterseminar erfolgt 
durch Dekret des Diözesanbischofs oder seines 
Bevollmächtigten.

(4) In einem Begleitschreiben soll auf die Geltung der 
Personalaktenordnung und der Ausführungsbestim-
mungen für Ausbildungsakten hingewiesen werden.

§ 4 Führung der Ausbildungsakte

(1) 1Von der Aufnahme in das Priesterseminar an 
wird für den Seminaristen während der Ausbildung 
im Priesterseminar eine Ausbildungsakte als Teilak-
te der Personalakte im Priesterseminar geführt. 2Die 
Führung der Ausbildungsakte ist nach § 7 Abs. 5 Satz 3 
PAO in der Hauptpersonalakte der zuständigen (Erz-)
Diözese nach § 1 zu vermerken.

1 Siehe Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz 
über die Aufnahme ins Seminar (Konvikt) von Priesterkandidaten, 
die zuvor in anderen Seminaren (Konvikten), Ordensinstituten oder 
sonstigen kirchlichen Gemeinschaften waren, vom 14. März 2000, 
rekognosziert am 5. Mai 2000 vom Apostolischen Stuhl.

(2) Verantwortliche Person gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 PAO 
zur Führung der Ausbildungsakte ist bis zum Ende der 
Ausbildung der Regens des Priesterseminars.

(3) 1Die Regelungen der PAO in ihrer jeweils gelten-
den Fassung sind einzuhalten. 2Besonders zu verwei-
sen ist auf die Verpflichtung zur Paginierung ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der PAO (§§ 5 Abs. 6, 23 
Abs. 2 PAO), sowie die Anhörungspflicht (§ 12 PAO), 
das Einsichtsrecht (§ 13 PAO), die Regelungen zur 
Auskunft an Dritte (§ 15 PAO) und zur Entfernung von 
Personalaktendaten (§ 16 PAO).

(4) 1Weitergehende Notizen und Aufzeichnungen des 
Regens, welche dieser während der Ausbildung als Ge-
dächtnisstützen im Hinblick auf den Zweck der Aus-
bildung benötigt, sind als solche zu kennzeichnen und 
gesondert vom Regens zu verwahren. 2Sie sind umge-
hend datenschutzkonform zu vernichten, sobald die-
ser Zweck erfüllt ist, spätestens vor Überführung der 
Ausbildungsakte in die Personalakte der zuständigen 
(Erz-)Diözese zur Priesterweihe.

§ 5 Überdiözesane Priesterausbildung

(1) In überdiözesanen Priesterseminaren ist ver-
gleichbar wie in § 14 PAO für die auswärtige Tätigkeit 
definiert zu verfahren:
a) Personalaktenführende Stelle bleibt die zuständi-

ge (Erz-)Diözese nach §1.
b) Diese stellt dem überdiözesanen Priesterseminar 

eine Kopie der Personalakte zur Verfügung.
c) Das überdiözesane Priesterseminar stellt sicher, 

dass alle personalaktenrelevanten Dokumente 
und Vorgänge für die Dauer der Ausbildung un-
verzüglich an die zuständige (Erz-)Diözese oder 
den Inkardinationsverband übermittelt werden.

d) Auch die zuständige (Erz-)Diözese stellt sicher, 
dass dem überdiözesanen Seminar ausbildungs-
relevante Unterlagen zur Verfügung gestellt 
werden.

(2) Bei Abschluss der Ausbildung oder bei Beendi-
gung des Ausbildungsabschnitts im überdiözesanen 
Priesterseminar wird die gesamte Ausbildungsakte an 
die zuständige (Erz-) Diözese oder den Inkardinations-
verband gesandt.

§ 6 Inhalt der Ausbildungsakte

(1) Der Inhalt der Ausbildungsakte richtet sich nach 
den §§ 7 und 9 PAO.

(2) So ist gem. § 7 Abs. 2 lit.j) PAO in der Ausbil-
dungsakte nur ein Vermerk zur Einleitung einer Plau-
sibilitätsprüfung aufzunehmen, mit einem Hinweis 
darüber, wo diese Vorgangsakten zu finden sind so-
wie gem. § 7 Abs. 2 lit. g) PAO abschließende Dekrete 
oder Urteile einer kanonischen Voruntersuchung eines 
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Mitarbeiter auf 80 v.H. des nach § 106 SGB III be-
rechneten pauschalierten Nettoentgelts aus dem 
Soll-Entgelt. 2Durch Dienstvereinbarung kann die-
se Aufstockung erhöht oder verringert werden.

(2) Ungekürzt weitergezahlt werden Urlaub-
sentgelt und Urlaubsgeld, vermögenswirksa-
me Leistungen sowie Jahressonderzahlung bzw. 
Weihnachtszuwendung 

(3) Der Aufstockungsbetrag ist kein monatliches 
Entgelt und wird deshalb bei tariflichen Leistun-
gen, deren Höhe vom Entgelt abhängig ist, nicht 
berücksichtigt.

(4) 1Werden während der Kurzarbeit betriebs-
bedingte Kündigungen gegenüber Mitarbeitern 
ausgesprochen, die sich in Kurzarbeit befinden, 
endet die Kurzarbeit. 2Im Fall einer solchen be-
triebsbedingten Kündigung erhöht sich für die 
zweite Hälfte der in Kurzarbeit verbrachten Zeit, 
mindestens jedoch für die letzten zwei Monate 
der Kurzarbeit vor dem Ausspruch der betriebs-
bedingten Kündigung die Aufstockung nach § 
5d Abs. 1 auf 100 v.H. des nach § 106 SGB III be-
rechneten pauschalierten Nettoentgelts aus dem 
Soll-Entgelt. 3Hiervon kann durch Dienstverein-
barung nicht abgewichen werden.

§ 5e Zahlung des Kurzarbeitergeldes und des 
Aufstockungsbetrages

1Das Kurzarbeitergeld und der Aufstockungs-
betrag werden zum Zeitpunkt der monatlichen 
Entgeltzahlung gemäß Abschnitt X der Anlage 1 
durch den Dienstgeber gezahlt. 2Dies gilt unab-
hängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die 
Agentur für Arbeit.

§ 5f Urlaub und Altersteilzeit

(1) Eine aus der Kurzarbeit resultierende Min-
derung des Umfanges des Anspruches auf Erho-
lungsurlaub nach § 3 der Anlage 14 kann durch 
Dienstvereinbarung ganz oder teilweise ausge-
schlossen werden. 

(2) 1Für Mitarbeiter in der Arbeitsphase des Al-
tersteilzeitblockmodells kann § 10 der Anlage 
17a entsprechend angewendet werden. 2Die Auf- 
stockung gemäß § 5 Abs. 1 ist kein Regelarbeits-
entgelt im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 2 der Anlage 
17a.

§ 5g Veränderung der Kurzarbeit

1Bei Unterbrechung, Ausweitung, Verlängerung 
oder Beendigung der Kurzarbeit ist die Mitarbei-
tervertretung im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte 
einzubeziehen. 2Die Änderungen müssen mit ei-
ner Frist von mindestens fünf Arbeitstagen ange-
kündigt werden.

II.  Änderungen in § 2 Anlage 20 zu den AVR
 In § 2 Absatz 2 der Anlage 20 zu den AVR wird 

folgender neuer Satz 3 eingefügt:
 „3Ferner von § 2 Abs. 1 ausgenommen sind die §§ 

5 bis 5g der Anlage 5; sie finden Anwendung.“

III. Änderungen in § 5 der Anlage 21 zu den AVR
 In § 5 der Anlage 21 zu den AVR werden nach den 

Worten „die Arbeitszeit,“ die Worte „die Kurzar-
beit,“ eingefügt. 

IV. Änderungen in § 1 Absatz 2 der Anlage 30 zu den 
AVR

 § 1 Absatz 2 Satz 3 der Anlagen 30 zu den AVR 
wird wie folgt neu gefasst:

 „3Anlage 5 gilt nicht mit Ausnahme von § 1 Abs. 
7, Abs. 9 und Abs. 10, §§ 5 bis 5g, § 6, § 7 Abs. 7, § 
9 Abs. 6 und § 10.“

V.  Änderung in § 1 Absatz 2 der Anlage 31 zu den 
AVR

§ 1 Absatz 2 Satz 3 der Anlagen 31 zu den AVR wird 
wie folgt neu gefasst:

 „3Anlage 5 gilt nicht mit Ausnahme von § 1 Abs. 
7, Abs. 9 und Abs. 10, §§ 5 bis 5g, § 6, § 7 Abs. 7, § 
9 Abs. 6 und § 10.“

VI. Änderung in § 1 Absatz 2 der Anlage 32 zu den 
AVR

 § 1 Absatz 2 Satz 3 der Anlagen 32 zu den AVR 
wird wie folgt neu gefasst:

 „3Anlage 5 gilt nicht mit Ausnahme von § 1 Abs. 
7, Abs. 9 und Abs. 10, §§ 5 bis 5g, § 6, § 7 Abs. 7, § 
9 Abs. 6 und § 10.“

VII. Änderung in § 1 Absatz 2 der Anlage 33 zu den 
AVR

 § 1 Absatz 2 Satz 3 der Anlagen 33 zu den AVR 
wird wie folgt neu gefasst:

 „3Anlage 5 gilt nicht mit Ausnahme von § 1 Abs. 
7, Abs. 9 und Abs. 10, §§ 5 bis 5g, § 6, § 7 Abs. 7, § 
9 Abs. 6 und § 10.“

VIII. Inkrafttreten
 Die Änderungen treten zum 01. April 2023 in 

Kraft.

Vorstehenden Beschluss setzte ich hiermit für das Bis-
tum Mainz in Kraft.








